
Architekturforum Zürich

Sponsoring

Richtlinien

1.	 Sponsoring generiert einen Teil der Finanzeinnahmen des Architekturforums Zürich.

2.	 Das Architekturforum Zürich arbeitet mit wenigen ausgewählten und bedeutenden Firmen 
als Sponsoren zusammen. Qualitative Ausgestaltung steht im Zentrum.

3.	 Sponsoring basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit.

4.	 Das Architekturforum Zürich pflegt partnerschaftliche Beziehungen mit den Sponsoren,	
den Ideenaustausch und das Gespräch, Synergien sind willkommen.

5.	 Es sollen regelmässig unternehmensbezogene Ziele des Sponsors verfolgt werden können;	
Die Programmhoheit bleibt aber in jedem Fall beim Architekturforum.

Nutzungsrechte und Leistungen

1.	 Auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung gewährt das Architekturforum Zürich Rechte 
zur kommunikativen Nutzung von Projekten und der Institution.

2.	 Branchenexklusivität und Berücksichtigung der Sponsorenfirma bei allfälligen Aufträgen 
durch das Architekturforum sind gewährleistet.

3.	 Platzierung des Firmenlogos

–	 Geschäftspapiere, Inserate
–	 Einladungskarten, Plakate, Ausstellungsdokumentationen, Publikationen
–	 elektronische Medien wie Website und Newsletter inkl. Landing-Page (erweitertes Firmen-Portrait) des Sponsors
–	 allenfalls Kinowerbung
–	 Schaufensteranlage im Rahmen des generellen Beschriftungskonzeptes des Architekturforums Zürich

4.	 Veranstaltungen

–	 Einladungen zu allen Veranstaltungen des Forums für Vertreter der Sponsorenfirma
–	 Kostenlose Führungen durch Ausstellungen für Gruppen von Firmenangehörigen und Kunden
–	 Jährliche, unentgeltliche Stadtführung zu wählbarem, architekturbezogenem Thema
–	 Vermittlung von Referenten zu spezifischen Inhalten zeitgenössischer Architektur

5.	 Räumlichkeiten

	 Die Räumlichkeiten des Architekturforums Zürich können nach Absprache bis zu dreimal 
jährlich durch die Sponsorenfirma für Veranstaltungen in eigenen Belangen genutzt werden.

	 In den Räumen des Architekturforums steht den Sponsoren ein festzulegender Platz – Vitrine, 
Ständer oder Ähnliches – für Dokumentationen in eigener Sache zur Verfügung.


